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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Amtsblatt – Amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf  ist das gesetzlich 

vorgeschriebene Bekanntmachungsorgan der Stadt. 

 

Das Amtsblatt wird  im  Internet  kostenfrei veröffentlicht auf der Homepage  

der Stadt Alsdorf unter www.alsdorf.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alfred Sonders 
Bürgermeister 

 

   
   
    
    
  

 

und  nach  Vereinbarung
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Verantwortlich:
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Veröffentlichung:
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  Mitnahme  im  Rathausfoyer
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ÖFFNUNGSZEITEN

Allgemeine  Besuchszeiten:



 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die beabsichtigte Einziehung einer Verkehrsfläche 

 

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 29.04.2025 beabsichtigt die 
Stadt Alsdorf, das Grundstück 
 
 

Gemarkung Alsdorf, Flur 42, Flurstück 727 
 
 

gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 
NRW) einzuziehen. 
 
Die Absicht der Einziehung wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 StrWG NRW in der zurzeit geltenden 
Fassung öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Karte mit Darstellung der einzuziehenden Fläche wird im A 60 – Bauverwaltungsamt der 
Stadt Alsdorf, Hubertusstraße 17, 52477 Alsdorf, Zimmer 506 während der Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gegen die beabsichtigte Einziehung der Verkehrsfläche können innerhalb von 3 Monaten, 

vom Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 

Stadt Alsdorf an, Einwendungen erhoben werden. 

Die Einwendungen sind schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Alsdorf, Hubertusstraße 

17, 52477 Alsdorf, Zimmer 506, zu erheben. 

 

Alsdorf, den 06. Mai 2025 

Stadt Alsdorf 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

 
Gez. 
 
Dziatzko 
Technischer Dezernent 
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